
Gesetzlicher Alleenschutz   

Seit Mitte des 17.Jahrhunderts gibt es verschiedene Schutzvorschriften 
für Bäume. „Holzverwüstungen“ wurden verboten und bei Fällung  eines 
BaumessogarErsatzpflanzungenmitEiche,BucheoderWeideimVerhältnis
vonbiszu1:6(VerlustzuNeuanpflanzung)verordnet.
EineVerordnungausdemJahr1768,diefürdieUmgebungderResidenz-
stadtSchweringalt, erklärt: „…werdie (Alleen)…muthwillig verletzt
odergarabhauet;soll…miteinerschwerenGeld-Busse,mitGefängnis,
harterLeibesstrafeoderdemHals-Eisen…bestraftwerden…“.

Die1840verfasste„CircularVerordnungansämmtlicheWegeBesich-
tigungs-Behörden“ im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin legte
folgendesfest:„…WenndieSicherstellungeineringeraderRichtungfort-
laufendenStraßefürnothwendigerkanntwird,soisteineBaumpflanzung
inderEntfernungvoneinerRuterheinländisch,mit–zwischenjezwei
Bäumen–eingelassenenSteinen3bis4FußüberderErdehoch,anzu-
ordnen…HeckensindaberzurBefriedunggefahrdrohenderStellenan
Kunststraßen überall nicht anzuordnen“. Eine rheinländische Rute ent-
spricht3,767Meter.

In der DDR war der Schutz der Straßenbäume durch die landesweit geltende Baumschutzverordnung gegeben.

Inden1930erJahrensetztesichderHeimatbunddafürein,dassAlleen
unterDenkmalschutzgestelltwerden.

DasReichsnaturschutzgesetzvon1935stellt„Alleen“als„sonstigeLand-
schaftsbestandteile“ im Einzelfall unter Schutz.
Nach1945hattendieStraßenbäumeinderdamaligenBundesrepublik
keinenSchutzundwurdenauftausendenKilometernfüreineVerbreite-
rungderStraßengefällt.

AuchinderdamaligenDDRwarderSchutzderAlleennichtgesetzlich
geregelt.AllerdingsgabesfüralleBäumeeinensehrwirksamenSchutz
durchdielandesweitgeltendeBaumschutzverordnungüberdieErhaltung,
diePflegeunddenSchutzderBäume(BSVO)vom28.Mai1981.
DieBSVOgaltaußerhalbdesWaldesanöffentlichenStraßen,Wegen
undGewässern,auföffentlichenPlätzenundaufFlächeninnerhalbund
außerhalb vonOrtschaften einschließlichWohn- und Erholungsgrund-
stücken,alsopraktischüberall.
GeschütztwarenallestammbildendenGehölzemiteinemStammdurch-
messer ab10 cmgemessen in 1,30mHöhe vomErdbodenaus, aus
 heutiger Sicht ein unvorstellbar umfassender Schutz von Bäumen. Mussten 
Bäumegefälltwerden,erfordertedaseinenErsatz.

NachEinführungdesbundesdeutschenNaturschutzrechteswurdeundwird
derBaumschutz,auchderAlleenschutz,indenLandesnaturschutzgesetzen
der neuen Bundesländer und vereinzelt in Baumschutzsatzungen geregelt.

Der heutige Bestand vieler alter Eichenalleen war eine Konsequenz des Befehls von Friedrich Herzog 
zu Mecklenburg, der 1773 festlegte, dass „jeder Hauswirth 5 … jeder Büdner 3 junge Eichen jährlich 
… an den Land-Wegen … zu verpflanzen … und die ausgehenden aber durch andere zu ersetzen hat“.
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